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Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung
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Ausbildungsberuf:  Binnenschifffahrtskapitan/
Binnenschifffahrtskapitanin

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverord-
nung in der Fassung vom 2. Marz 2022 ist auf den folgenden Seiten niedergelegt.

Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Gesellenpriifung des/der Auszu-
bildenden ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.

Anderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Griinden oder aus Griinden in der Person des/
der Auszubildenden bleiben vorbehalten.

Gesetzliche/r Vertreter/in
Auszubildende/r: .......cooiriiii des/der Auszubildenden: ..........cooiiiiiiii e
Unterschrift Unterschrift

Datum Firmenstempel/Unterschrift



Ausbildungsrahmenplan

fur die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitén und zur Binnenschifffahrtskapitanin

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochenim

1. bis 24.
Monat

25. bis 42.

Monat

Position
vermittelt

2

3

(3]

Navigieren von Fahr-
zeugen und Planen von
Reisen

(§4 Absatz 2 Nummer 1)

a) zulassungsrelevante Dokumente fir den nauti-
schen und technischen Betrieb von Fahrzeugen,
insbesondere Fahrtauglichkeitsbescheinigungen,
zur Uberpriifung ihrer Gilltigkeit vorbereiten

b) rechtliche Regelungen zur technischen Zulassung
und zur Navigation von Fahrzeugen beachten,
insbesondere Verkehrsvorschriften fir die Schiff-
fahrt im jeweiligen nationalen und européischen
Geltungsbereich

c) Schifffahrtszeichen und Fahrregeln, insbesondere
auf Binnen- und Seewasserstra3en, beachten
sowie optische und akustische Signale einsetzen

d) Kennzeichnung von Fahrzeugen beachten und
Fahrzeuge kennzeichnen

e) im Zusammenhang mit dem Kreuzen, Begegnen
und Uberholen die Navigation unter Beriicksichti-
gung der Auswirkungen auf Fahrzeuge und Ufer an
Eigenschaften von Binnen- und SeewasserstraB3en,
insbesondere an Strémung, Wellengang, Wind und
Wassersténde, anpassen

f) von der Schiffsfihrung Gibertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Anker-
mandvern an Deck, insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Bedienen von Ankereinrichtungen,
erfassen und umsetzen

g) von der Schiffsflihrung Uibertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit der Gewé&hrleistung eines
sicheren Zugangs zu Fahrzeugen erfassen und
umsetzen

h) von der Schiffsflhrung Gbertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit dem Vorbereiten, Inbetrieb-
nehmen, Anlegen und Ablegen sowie Verholen von
Fahrzeugen erfassen und umsetzen

i) Fahrzeuge unter Einsatz von Antriebs- und Ruder-
anlagen auf Binnen- und SeewasserstraBen, in
Hafen und technischen Bauwerken steuern unter
Beriicksichtigung der Bauart und des Verhaltens
im Wasser, insbesondere der Stabilitat und Festig-
keit
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24. | 25. bis 42.

Monat Monat

Position
vermittelt

3

3]

j) Fahrzeuge unter Bertcksichtigung der Geschwin-
digkeit ressourcenschonend und unter Beachtung
des Schutzes von Wasserwegen und Uferberei-
chen als Okosystemen steuern

k) von der Schiffsfiihrung tbertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit der Nutzung von Navigations-
mitteln und Verkehrsleitsystemen erfassen und
umsetzen

[) Wach- und SicherheitsmaBnahmen zur Gewéhr-
leistung eines sicheren Schiffsverkehrs umsetzen
sowie bei Auffélligkeiten Meldung machen

m) im Fall von Kommunikationsproblemen berufsspe-
zifische Standardredewendungen der Binnenschiff-
fahrt verwenden

n) von der Schiffsflihrung tbertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit dem Zusammenstellen von
Verb&nden, insbesondere im Zusammenhang mit
dem Wahrschauen beim Heranfahren und
Vertauen, erfassen und umsetzen

o) Verkehrstrager und ihre Einsatzmdglichkeiten im
kombinierten Verkehr unterscheiden

p) europaisches WasserstraBennetz und dessen
Nutzungsmdglichkeiten erfassen

q) Gltigkeit von zulassungsrelevanten Dokumenten
fiir den nautischen und technischen Betrieb von
Fahrzeugen, insbesondere Fahrtauglichkeitsbe-
scheinigungen, Gberprifen

r) Beachtung von Schifffahrtszeichen und Fahrregeln,
insbesondere auf Binnen- und SeewasserstraBen,
sowie Einsatz von optischen und akustischen
Signalen Uberwachen

s) Anweisungen erteilen

t) Ankermandver, insbesondere Bedienen von Anker-
einrichtungen, durchfiihren und tiberwachen

u) sicheren Zugang zu Fahrzeugen gewahrleisten

v) Fahrzeuge vorbereiten, in Betrieb nehmen, mit
Fahrzeugen anlegen, ablegen und Fahrzeuge
verholen

w) Fahrzeuge unter Einsatz von Antriebs- und Ruder-
anlagen auf Binnen- und SeewasserstraBen, in
Hafen und technischen Bauwerken navigieren und
fihren unter Bertcksichtigung der Bauart und des
Verhaltens im Wasser, insbesondere der Stabilitat
und Festigkeit des Fahrzeugs; dabei sicheren
Schiffsbetrieb gewahrleisten, insbesondere in
Situationen mit hoher Verkehrsdichte

x) Navigationsmittel und Verkehrsleitsysteme nutzen
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24. | 25. bis 42.
Monat Monat

Position
vermittelt

3

3]

y) Verbédnde zusammenstellen

z) Fahrtrouten auf der Basis von Frachtvertrdgen und
unter Berlcksichtigung zeitlicher, logistischer,
6konomischer und ékologischer Aspekte planen

Anwenden, Kontrollieren
und Dokumentieren der
Fahrzeugausristung
(§4 Absatz 2 Nummer 2)

a) Geréate, Maschinen und Anlagen sowie Einsatz-
mdglichkeiten unterschiedlicher Arten von Fahr-
zeugen beim Transport von Gitern und Befoérdern
von Personen unterscheiden und auswéhlen

b) Gerate, Maschinen und mechanische Anlagen,
insbesondere Anker, Decksausriistung und Hebe-
gerate, fir den Betrieb vorbereiten, bedienen und
wahrend des Betriebes Gberwachen

c) elektrische und elektronische Anlagen sowie elek-
tronische, pneumatische und hydraulische Mess-,
Steuer- und Regeleinrichtungen fiir den Betrieb
vorbereiten, bedienen und wéhrend des Betriebes
Uberwachen

d) Einsatz von Drahten und Tauwerk geméB Herstel-
lervorgaben sicherstellen

e) Drahte, Tauwerk und Knoten kontrollieren sowie
deren Einsatz Uberwachen

f) Drahte und Tauwerk spleiBen und einsetzen sowie
Knoten unter Berlicksichtigung des Verwendungs-
zweckes fertigen und einsetzen

g) Pumpen und Rohrleitungssysteme sowie Bilge-
und Ballastsysteme fiir den Betrieb vorbereiten,
bedienen und Gberwachen

h) Hauptantrieb, Hilfsantrieb und Motoren flir den
Schiffsbetrieb sowie Hilfseinrichtungen fur den
Schiffsbetrieb vorbereiten, bedienen und lGberwa-
chen

i) Generatoren vor Inbetriebnahme kontrollieren, in
Betrieb nehmen und Gberwachen sowie Betriebs-
bereitschaft gewahrleisten

j) Verbindungen mit landseitigen technischen
Einrichtungen planen, aufbauen und trennen sowie
Uberprifen

k) vorbeugende Instandhaltung planen und
MaBnahmen zur Uberprifung der Fahrzeugausris-
tung durchflhren

[) Stérungen von Geraten, Maschinen und Anlagen
erkennen und bei Stérungen MaBnahmen zur
Beseitigung ergreifen

m) die nach rechtlichen Vorgaben und dem geltenden
Schiffszeugnis vorgeschriebene Ausriistung auf
Vollstandigkeit und Funktionsfahigkeit kontrollieren
sowie bei Abweichungen MaBnahmen zur Behe-
bung ergreifen
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 42.
Monat

Position
vermittelt

3

3]

n) Kontrollen von Geréten, Maschinen und Anlagen
nach rechtlichen und betrieblichen Vorgaben sowie
ergriffene MaBnahmen dokumentieren

o) Anweisungen zur Vorbereitung und zum Einsatz
von Geraten, Maschinen und Anlagen erteilen
sowie sichere Verwendung und Bedienung der
Fahrzeugausriistung gewébhrleisten

Planen und Uberwachen
des Be- und Entladens
von Fahrzeugen

(§4 Absatz 2 Nummer 3)

a) Ladungsarten unter Berlicksichtigung ihrer Eigen-
schaften und ihres Verhaltens wéhrend des Be-
und Entladens sowie wahrend des Transports
unterscheiden

b) Stauplane umsetzen

c) Ballastsysteme einsetzen und Ballastierung Uber-
wachen

d) von der Schiffsfiihrung Ubertragene Aufgaben im
Zusammenhang mit der Planung, Vor- und Nach-
bereitung des Ladungsumschlags sowie im
Zusammenhang mit der Kontrolle der Ladungs-
sicherung erfassen und umsetzen

e) Eichaufnahmen durchfiihren, Ladungsgewichte
anhand von Schiffseichscheinen berechnen

f) Schiffsabfélle gemaB rechtlichen Regelungen und
betrieblichen Vorgaben entsorgen

12

g) Ladungsgewicht anhand des Schiffseichscheines
planen und Abladetiefe festlegen sowie Eintau-
chung tUberwachen

h) Ladungsumschlag planen, vor- und nachbereiten
sowie Ladungssicherung Uberwachen

i) Sicherheit beim Be- und Entladen sowie Ladungs-
flrsorge wahrend einer Reise planen und gewahr-
leisten

j) Stabilitét und Festigkeit des Fahrzeugs gewahr-
leisten

Instandhalten von Schiffs-
kérpern und deren
Anlagen

(§4 Absatz 2 Nummer 4)

a) Schiffskdrper auf Wasserdichtigkeit Uberprifen,
Undichtigkeiten erkennen und MaBnahmen zu
deren Beseitigung ergreifen

b) MaBnahmen zur Konservierung von Schiffskor-
pern, Aufbauten und Ausristung durchfiihren

c) Geréate, Maschinen und Anlagen zur Gewéhrleis-
tung der allgemeinen technischen Sicherheit Gber-
priifen, Stérungen und deren Ursachen erkennen
und bei Stérungen MaBnahmen ergreifen

d) Betriebsbereitschaft von elektrischen und elektro-
nischen Anlagen Uberpriifen und bei Stérungen
MaBnahmen zu deren Behebung ergreifen
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 42.

Monat

Position
vermittelt

3

3]

e) Verfahren zur Reinigung und Wartung von Schiffs-
korpern, Geraten, Maschinen und Anlagen
auswahlen

f) Dréhte, Tauwerk und Knoten pflegen

g) regelméBige Reinigungs- und Wartungsarbeiten an
Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen geman
technischen Pléanen und betrieblichen Vorgaben
durchfliihren

h) regelmaBige Reinigungs- und Wartungsarbeiten an
Pumpen, Rohrleitungs-, Bilge- und Ballastsys-
temen geman technischen Planen, rechtlichen
Regelungen und betrieblichen Vorgaben durch-
fUhren

i) regelmaBige Reinigungs- und Wartungsarbeiten an
Schiffskorpern, Geraten, Maschinen, Anlagen und
Werkzeugen gemaB technischen Planen und
betrieblichen Vorgaben durchfiihren

j) technische Pléne und Anleitungen unter Beriick-
sichtigung von Bezeichnung und Funktion von
Bauteilen nutzen, dabei rechtliche und betriebliche
Vorgaben beriicksichtigen

k) Werk- und Hilfsstoffe unter Berlicksichtigung von
Eigenschaften und Einsatzmd&glichkeiten
auswahlen, bearbeiten und einsetzen

[) Werkzeuge auswahlen, einsetzen und pflegen

m) durchgeflihrte Konservierungs-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten dokumentieren

n) Gesundheits- und Umweltschutz sowie Nachhal-
tigkeit bei der Durchfiihrung von Reinigungs- und
Wartungsarbeiten sicherstellen

o) Verbrauchsdaten erheben, Bedarf an Betriebs- und
Hilfsstoffen sowie an Gebrauchsgutern ermitteln
und Bestellungen vorbereiten

p) Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Gebrauchsguter
annehmen und kontrollieren, Lieferbelege priifen
und Annahme dokumentieren

q) Betriebs- und Hilfsstoffe sowie Gebrauchsguter
unter Berlcksichtigung rechtlicher Regelungen
und betrieblicher Vorgaben lagern sowie Lagerbe-
dingungen kontrollieren und dokumentieren

r) Bunker- und Abgabevorgange vorbereiten und
durchfuhren

s) Betriebs- und Hilfsstoffe gemaB rechtlichen Rege-
lungen und betrieblichen Vorgaben entsorgen
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.

Monat Monat

25. bis 42.

Position
vermittelt

2

3

3]

Instandhalten von mecha-
nischen und technischen
Anlagen sowie von
Schiffsmotoren

(§4 Absatz 2 Nummer 5)

a) Verfahren und Werkzeuge zur Durchfiihrung von
Wartungs- und vorbeugenden Instandhaltungs-
maBnahmen auswahlen sowie Verfahren unter
Bericksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
umsetzen und Werkzeuge handhaben

b) Bauteile und Baugruppen unter Berlicksichtigung
von Bezeichnung und Funktion nach technischen
und betrieblichen Vorgaben durch Sichtprifungen
und Messungen auf Beschaffenheit, insbesondere
auf VerschleiB, Beschadigungen und Weiterver-
wendbarkeit, inspizieren und beurteilen

¢) Reinigungs- und Wartungsarbeiten gemas tech-
nischen Planen und betrieblichen Vorgaben durch-
fihren

d) Montage von Bauteilen und Baugruppen geman
technischen Unterlagen vorbereiten und durch-
fUhren

e) Durchfiihrung von Wartungs- und vorbeugenden
InstandhaltungsmaBnahmen nach betrieblichen
Vorgaben dokumentieren

10

Organisieren und
Uberwachen der Schiffs-
betriebstechnik

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)

a) Schadenskontrollen planen, veranlassen und
durchfihren

b) Funktionsstérungen und haufige Fehler erkennen
und MaBnahmen zur Schadensverhiitung ergreifen

c) festgestellte Schaden unter Beriicksichtigung des
Aufbaus und der Funktion von Bauteilen,
Baugruppen und Systemen beurteilen

d) technische Vorschriften berticksichtigen sowie
technische und interne Dokumente auswerten

e) MaBnahmen zur Vermeidung von Schaden an elek-
trischen und elektronischen Geraten ergreifen

f) Antriebs- sowie Hilfsmaschinen und Hilfsausris-
tung im Hinblick auf Funktionsfahigkeit und Leis-
tung beurteilen sowie MaBnahmen zur Wartung
und Instandsetzung planen, veranlassen und Uber-
wachen

g) Pumpen und Rohrleitungssysteme sowie Bilge-
und Ballastsysteme im Hinblick auf Funktionsféahig-
keit Uberprifen sowie MaBnahmen zur Wartung
und Instandsetzung planen, veranlassen und tber-
wachen

h) Arbeiten mit Pumpen und Rohrleitungssystemen
sowie mit Bilge- und Ballastsystemen planen und
Uberwachen

i) Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Hinblick
auf Funktionsfahigkeit Uberpriifen sowie
MaBnahmen zur Wartung und Instandsetzung
planen, veranlassen und Uberwachen

10
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24. | 25. bis 42.
Monat Monat

Position
vermittelt

3

3]

j) elektrotechnische, elektronische sowie leittechni-
sche Anlagen und Einrichtungen im Hinblick auf
Funktionsfahigkeit Uberprifen sowie MaBnahmen
zur Wartung und Instandsetzung planen, veran-
lassen und tberwachen

k) Arbeitsauftrage zur Instandsetzung erteilen sowie
Umsetzung von MaBnahmen Gberwachen

I) Besatzungsmitglieder bei Betrieb und Wartung von
Geréaten, Maschinen und Anlagen Uberwachen und
beaufsichtigen

m) Gesundheits-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit
bei der Durchfiihrung von Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten sicherstellen

n) durchgefiihrte MaBnahmen dokumentieren

o) Eigenschaften von Materialien sowie Einsatzmdg-
lichkeiten von Materialien und Verfahren zur
Wartung und Instandsetzung beurteilen

p) Materialien und Werkzeuge unter Beriicksichtigung
des Gesundheits- und Umweltschutzes sowie der
Herkunft, Herstellung und langfristiger Nutzbarkeit
beschaffen sowie sachgeméBe Verwendung
sicherstellen

q) Bedarfe an Betriebs- und Hilfsstoffen feststellen,
deren Beschaffung organisieren sowie Lieferungen
annehmen und zur Rechnungsstellung prifen

r) Lagerung von Betriebs- und Hilfsstoffen sowie von
Gebrauchs- und Verbrauchsgutern unter Berlick-
sichtigung rechtlicher Regelungen tiberwachen

s) Entsorgung von Rest- und Wertstoffen gewahr-
leisten und dokumentieren

*)  Red. Anm.: Verordnung vom 2. Méarz 2022 (BGBI.| S.271) ,Besatzung gemaB Besatzungsvorschriften zusammenstellen sowie

Organisieren und Uber-
wachen von Betriebs-
ablaufen

(§4 Absatz 2 Nummer 7)

a) Besatzungsvorschriften, insbesondere in Bezug
auf Ruhezeiten und Zusammensetzung der Besat-
zung, flr den Betrieb von Fahrzeugen anwenden

b) Besatzung gemaB Besatzungsvorschriften zusam-
menstellen sowie Arbeitsaufgaben entsprechend
den Qualifikationen tibertragen”

¢) Besatzung in Kommunikations- und Informations-
systeme einweisen

d) Verwendung und Bedienung technischer Gerate
und Anlagen organisieren

e) Arbeitsbedarfe ermitteln sowie Betriebsablaufe und
Arbeitsprozesse unter Berlicksichtigung von
Betriebsstrukturen und Zeitmanagement planen

Arbeitsaufgaben entsprechend Qualifikationen libertragen“ dahingehend ausgelegt
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Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24. | 25. bis 42.
Monat Monat

Position
vermittelt

3

3]

f) Arbeitsauftrédge formulieren, Anweisungen erteilen
und Ausfiihrung von Aufgaben Uberwachen sowie
Arbeitsabliufe steuern

g) Arbeitsergebnisse kontrollieren, bewerten und
dokumentieren

h) Umsetzung rechtlicher Regelungen zur Arbeits-
sicherheit, zur Gesundheit und zum Umweltschutz
gewahrleisten und tUberwachen

i) SicherheitsmaBnahmen fiir die Durchfiihrung von
Arbeitsauftragen, insbesondere fiir die Reinigung
geschlossener Rdume, vorgeben, kontrollieren und
Uberwachen

j) fir den Schutz und die Sicherheit der an Bord
befindlichen Personen sorgen

k) finanzielle Mittel verwalten sowie Einnahmen und
Ausgaben dokumentieren

10

Beférdern von Personen
(§4 Absatz 2 Nummer 8)

a) betriebliche und rechtliche Regelungen zur Perso-
nenbeférderung einhalten

b) Personen, auch mit eingeschréankter Mobilitat und
insbesondere mit Behinderungen, beim sicheren
Ein- und Ausstieg unterstitzen

¢) mit Personen, auch unter Verwendung von berufs-
spezifischen Standardredewendungen, situations-
und adressatengerecht kommunizieren

d) bei der Aufsicht Gber Personen in Notsituationen
Unterstitzung leisten

e) in Notsituationen RettungsmaBnahmen, insbeson-
dere den Einsatz von Rettungsmitteln, geman
Sicherheitsrolle durchfiihren

f) eine Analyse der Gefahren an Bord beziiglich der
Beschrankungen des Zutritts fir Personen fest-
legen und Uberwachen

g) Bordschutzkonzepte gegen unbefugten Zutritt
erstellen sowie Bordwachen organisieren und
dokumentieren

h) erforderliche MaBnahmen zum Schutz und zur
Sicherheit von Personen im Allgemeinen sowie in
Notfallen planen und gewahrleisten

i) Anweisungen erteilen, damit Personen mit einge-
schrankter Mobilitét, insbesondere mit Behinde-
rungen, sicher einschiffen, ausschiffen und mit
dem Schiff reisen kénnen, sowie die Ausfihrung
erteilter Anweisungen tUberwachen

j) regelméBige Sicherheitstibungen mit Sicherheits-
personal organisieren, durchfiihren und Uberwa-
chen sowie dokumentieren
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Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24. | 25. bis 42.
Monat Monat

Position
vermittelt

3

3]

k) Rettungsverfahren und -maBnahmen flr Personen
auf der Grundlage von Rettungsplénen einleiten
und Anweisungen erteilen sowie RettungsmaB-
nahmen steuern und Gberwachen

[) mit Personen, insbesondere in Notféllen, situa-
tions- und adressatengerecht kommunizieren

m) Auswirkungen der Verteilung von Personen auf die
Stabilitat von Fahrgastschiffen beachten

n) Meldungen fir die Beférderung von Personen
gemaB Vorgaben vornehmen

o) Gefahrensituationen erkennen und MaBnahmen
zur Behebung einleiten

Transportieren von Gutern
(§4 Absatz 2 Nummer 9)

a) betriebliche Regelungen, nationale und internatio-
nale Vorschriften sowie Standards und Codes fir
den Transport von nicht geféhrlichen Gutern
einhalten

b) betriebliche Regelungen, nationale und internatio-
nale Vorschriften sowie Standards und Codes fur
den Transport von gefahrlichen Gitern einhalten

c) Klassifizierung geféhrlicher Giter gemas recht-
licher Regelungen zur nationalen und internatio-
nalen Beférderung gefahrlicher Giter auf Binnen-
wasserstraBen beachten und Fahrzeuge
kennzeichnen

d) Frachtvertragsrecht fir den Transport von Gitern
beriicksichtigen

e) Stabilitatsplane sowie Stauplane erstellen und
Umsetzung wahrend Ladevorgéngen tberprifen

f) Meldungen gemaB Vorgaben beim Transport von
Gutern vornehmen

g) Gefahrensituationen erkennen und MaBnahmen
zur Behebung einleiten

14

10

Fordern der Sozial-
gemeinschaft an Bord
(§4 Absatz 2 Nummer 10)

a) im Team wertschatzend arbeiten, auch unter
Bericksichtigung kultureller Identitaten

b) Sachverhalte situationsgerecht darstellen und
Gespréche situationsgerecht fiihren

¢) Anweisungen erfassen und umsetzen

d) Fehlverhalten und Gefahrdungen, einschlieBlich im
Zusammenhang mit Suchtmitteln, erkennen,
ansprechen und MaBnahmen ergreifen

e) Mahlzeiten, insbesondere unter Gesundheits-
aspekten, planen sowie Nahrungsmittel beschaffen
und zubereiten
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Zeitliche Richtwerte

12

. . c %
Lfd. - o . _— in Wochen Im S £
N Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten = '€
r- 1.bis24. | 25.bis42. | © §
Monat Monat >
1 2 3 5
f) Reinigungs- und HygienemaBnahmen in Funk-
tions-, Wohn- und Sozialrdumen durchfiihren |:|
g) Konflikte erkennen und zu deren L&sung beitragen ]
h) gruppendynamische Prozesse unter Berlicksichti-
gung individueller Besonderheiten und kultureller
Identitédten beobachten und analysieren ]
i) teamorientiertes Betriebsklima, auch auBerhalb
von Arbeitszeiten, an Bord fordern und gestalten ]
j) MaBnahmen zur Suchtpravention ergreifen 5 ]
k) betriebliche Vorgaben zur Vermeidung des
Konsums von Suchtmitteln sowie bei Missbrauch
von Suchtmitteln durchsetzen ]
[) MaBnahmen zur Verpflegung sowie zur Reinigung
und Hygiene organisieren ]
11 Durchfiihren qualitéts- a) Arbeitsauftrdge entgegennehmen und prifen
sichernder MaBnahmen sowie Arbeitsabldufe und Arbeitsschritte, auch im
(§4 Absatz 2 Nummer 11) Team, planen ]
b) Arbeitsergebnisse kontrollieren und bewerten ]
c) Arbeitsergebnisse dokumentieren ]
d) Bedeutung der Qualitatssicherung fir die Planung,
Durchfiihrung und Verbesserung von Arbeitspro-
zessen erldutern ]
e) betriebliches Qualitatssicherungssystem 9
anwenden, insbesondere qualitatssichernde
Vorbeuge- und KorrekturmaBnahmen einleiten und
durchfiihren ]
f) Qualitat von durchgefiihrten MaBnahmen beur-
teilen und dokumentieren ]
g) Mdglichkeiten zur Verbesserung von Arbeitsab-
laufen und -ergebnissen identifizieren und Arbeits-
abléufe optimieren ]
12 Vorbereiten auf Notfall- a) Rettungsmittel und personliche Schutzausris-
situationen sowie Handeln tungen einsetzen und deren Funktionsfahigkeit
und Fuhren in Notfall- sicherstellen ]
situationen ; ;
b) Fluchtwege freihalten und im Notfall benutzen
(§4 Absatz 2 Nummer 12) ) 9 [
¢) Kommunikations- und Alarmsysteme sowie berufs-
spezifische Standardredewendungen einsetzen
und in Abhé&ngigkeit vom Notfall anzuwendende 9
Verfahren einhalten ]
d) Gefahrensituationen im Schiffsbetrieb erkennen,
bewerten und melden sowie MaBnahmen zu deren
Beseitigung ergreifen ]
e) sich bei Leckalarm, Havarien, Branden und
Notféllen situationsgerecht verhalten sowie Hilfs-
und SofortmaBnahmen ergreifen ]




Nr.

Lfd.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Richtwerte
in Wochen im

1. bis 24.
Monat

25. bis 42.
Monat

Position
vermittelt

3

3]

f) in Abh&ngigkeit vom Notfall MaBnahmen zur
Rettung verungltickter Personen, auch im Wasser,
ergreifen und MaBnahmen zur ersten Hilfe durch-
fihren

g) in Notfallen zum Schutz und zur Sicherheit der an
Bord befindlichen Personen Anweisungen erteilen

h

Sicherheits- und Notfallplane erstellen und prifen
Unterweisungen durchfiihren

J
K

= = =

Krisenbewaltigungsiibungen organisieren

<

Kontrolle von Rettungsmitteln und persdnlicher
Schutzausristung organisieren, durchftihren, Gber-
wachen und dokumentieren

) Rettungsverfahren und -maBnahmen flr Personal
auf der Grundlage von Rettungsplénen einleiten
und Anweisungen erteilen sowie RettungsmaB-
nahmen steuern und Gberwachen

m) Stérungen im Schiffsbetrieb erkennen, bewerten
und MaBnahmen zu deren Beseitigung ergreifen

n) auf navigatorische Notfélle auf Binnen- und
SeewasserstraBen reagieren

o) Beiboote handhaben und Einsatz von Beibooten
Uberwachen

] ooo o o

0O O o g

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Zuordnung

Position
vermittelt

2

3

a

Organisation des Ausbil-
dungsbetriebes, Berufs-
bildung sowie Arbeits-
und Tarifrecht

(§4 Absatz 3 Nummer 1)

a) den Aufbau und die grundlegenden Arbeits- und
Geschéftsprozesse des Ausbildungsbetriebes
erlautern

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag
sowie Dauer und Beendigung des Ausbildungsver-
héltnisses erldutern und Aufgaben der im System
der dualen Berufsausbildung Beteiligten
beschreiben

c) die Bedeutung, die Funktion und die Inhalte der
Ausbildungsordnung und des betrieblichen Ausbil-
dungsplans erldutern sowie zu deren Umsetzung
beitragen

d) die fiir den Ausbildungsbetrieb geltenden arbeits-,
sozial-, tarif- und mitbestimmungsrechtlichen
Vorschriften erlautern

wéahrend
der gesamten
Ausbildung

13

O




Lfd.
Nr.

Berufsbildpositionen

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten

Zeitliche Zuordnung

Position
vermittelt

3

(3]

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs-
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes
erldutern

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und seiner
Beschéaftigten zu Wirtschaftsorganisationen und
Gewerkschaften erlautern

g) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erlau-
tern

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsvertragen erldutern

i) Méglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der
beruflichen Weiterentwicklung erlautern

Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit
(§4 Absatz 3 Nummer 2)

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezogenen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften
kennen und diese Vorschriften anwenden

b) Gefédhrdungen von Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg priifen und
beurteilen

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten erldu-
tern

d) technische und organisatorische MaBnahmen zur
Vermeidung von Gefahrdungen sowie von psychi-
schen und physischen Belastungen fir sich und
andere, auch praventiv, ergreifen

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten und
anwenden

f) Verhaltensweisen bei Unféllen beschreiben und
erste MaBnahmen bei Unféllen einleiten

g) betriebsbezogene Vorschriften des vorbeugenden
Brandschutzes anwenden, Verhaltensweisen bei
Bréanden beschreiben und erste MaBnahmen zur
Brandbekampfung ergreifen

14

Umweltschutz und Nach-
haltigkeit
(§4 Absatz 3 Nummer 3)

a) Moglichkeiten zur Vermeidung betriebsbedingter
Belastungen fir Umwelt und Gesellschaft im
eigenen Aufgabenbereich erkennen und zu deren
Weiterentwicklung beitragen

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf Produkte,
Waren oder Dienstleistungen Materialien und
Energie unter wirtschaftlichen, umweltvertréglichen
und sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit
nutzen

c) fur den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen
des Umweltschutzes einhalten

d) Abfalle vermeiden sowie Stoffe und Materialien
einer umweltschonenden Wiederverwertung oder
Entsorgung zufiihren

O g o 0o

0

O




5%
o
I;\:f Berufsbildpositionen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten Zeitliche Zuordnung | % E
. 8 E
1 2 3 5
e) Vorschlage fiir nachhaltiges Handeln fiir den
eigenen Arbeitsbereich entwickeln ]
f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen im Sinne
einer 6konomischen, ékologischen und sozial
nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten und
adressatengerecht kommunizieren ]
4 Digitalisierte Arbeitswelt a) mit eigenen und betriebsbezogenen Daten sowie
(§4 Absatz 3 Nummer 4) mit Daten Dritter umgehen und dabei die
Vorschriften zum Datenschutz und zur Daten-
sicherheit einhalten ]
b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Medien und
informationstechnischen Systemen einschétzen
und bei deren Nutzung betriebliche Regelungen
einhalten ]
c) ressourcenschonend, adressatengerecht und effi-
zient kommunizieren sowie Kommunikationsergeb-
nisse dokumentieren ]
d) Stérungen in Kommunikationsprozessen erkennen
und zu ihrer L&sung beitragen ]
e) Informationen in digitalen Netzen recherchieren
und aus digitalen Netzen beschaffen sowie Infor-
mationen, auch fremde, prifen, bewerten und
auswahlen ]
f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des
selbstgesteuerten Lernens anwenden, digitale
Lernmedien nutzen und Erfordernisse des lebens-
begleitenden Lernens erkennen und ableiten ]
g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, einschlieBlich
der Beteiligten anderer Arbeits- und Geschéftsbe-
reiche, auch unter Nutzung digitaler Medien,
planen, bearbeiten und gestalten ]
h) Wertschétzung anderer unter Berticksichtigung
gesellschaftlicher Vielfalt praktizieren ]
Zeitliche Richtwerte
in Wochen im
1.bis24. | 25. bis 42.
Monat Monat
5 | Informieren und a) Informations- und Kommunikationsmaoglichkeiten
Kommunizieren aufgabenbezogen auswahlen und nutzen ]
(§4 Absatz 3 Nummer 5) b) nautische und technische Informationen zur
Wahrung der Sicherheit des Schiffsverkehrs
einholen, insbesondere Uiber den Binnenschiff- 6
fahrtsinformationsdienst ]
¢) Funkverkehr aufgaben- und situationsorientiert
einsetzen ]
d) fremdsprachliche Fachbegriffe anwenden ]

15




Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden grindlich erklart worden sind und die er/sie — wo es sich um
Tatigkeiten handelt — aufgrund dieser Unterweisung geilibt hat, erhalten in den dafiir vorgesehenen kleinen Késtchen der ent-
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestatigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsachlich
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

AUSDIIdEI/IN: s

AUSZUDIIAENAE/IT oo
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Inhalte des Prifungsbereichs ,,Planen von Reisen”

Die folgenden Priifungselemente entsprechen den Elementen nach Anhang Il Abschnitt IV Anlage 1 der
Delegierten Richtlinie (EU) 2020/12 der Kommission vom 2. August 2019 zur Ergénzung der Richtlinie (EU)
2017/2397 des Europdischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Standards fiir Befahigungen und
entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten, fur praktische Prifungen, fur die Zulassung von Simulatoren
und fiir die medizinische Tauglichkeit (ABI. L 6 vom 10.1.2020, S. 15).

5%
Lfd. Priifungselemente Kategorie ‘g E
Nr. J I-Ii g E
ag
1 2 3 4
1 auf européischen BinnenwasserstraBen mit Schleusen und Schiffshebewerken gemas den I
Frachtvertrdgen mit dem Spediteur navigieren ]
2 die 6konomischen und 6kologischen Aspekte des Fahrzeugbetriebs fir eine effiziente und Il
umweltfreundliche Nutzung des Fahrzeugs bertcksichtigen ]
3 den technischen Bauwerken und Profilen der WasserstraBen Rechnung tragen und
VorsichtsmaBnahmen ergreifen ]
4 eine sichere Besatzung des Fahrzeugs gemaB den anwendbaren Vorschriften sicherstellen I ]
5 fur einen sicheren Zugang zum Fahrzeug sorgen Il ]
6 die Grundsétze des Schiffsbaus in der Binnenschifffahrt beachten Il ]
7 die Konstruktion von Fahrzeugen und ihr Verhalten im Wasser, insbesondere im Hinblick auf ]
Stabilitat und Festigkeit, unterscheiden ]
8 die Bauteile des Fahrzeugs und die Schadenskontrolle und -analyse verstehen I ]
9 MaBnahmen zum Schutz der Wasserdichtigkeit des Fahrzeugs ergreifen I ]
10 die Funktionen der Fahrzeugausristung verstehen Il ]
11 die speziellen Anforderungen bei der Beférderung von Ladung und Fahrgésten beachten I ]
12 die einschlégigen nationalen, européaischen und internationalen Vorschriften, Codes und Il
Standards flr die Beférderung von Ladung verstehen ]
13 Staupléne unter Berlicksichtigung von Kenntnissen Uber das Laden von Ladungen und
Ballastsysteme erstellen, um die Belastung des Schiffskdrpers in annehmbaren Grenzen zu
halten L]
14 die Be- und Entladevorgénge im Hinblick auf eine sichere Beforderung kontrollieren I ]
15 verschiedene Guter und deren Eigenschaften unterscheiden, um ein sicheres Laden der 1]
Guter nach dem Stauplan zu Uberwachen und zu gewahrleisten ]
16 die Auswirkungen von Ladung und Ladevorgéangen auf Trimmlage und Stabilitat beachten I ]
17 die effektive Tonnage des Fahrzeugs Uberpriifen, Stabilitats- und Trimmdiagramme sowie I
Geréte zur Festigkeitsberechnung, einschlieBlich automatischer datenbasierter Ausriistung
(ADB-Ausristung), zur Uberpriifung von Stauplanen verwenden
18 die einschlagigen nationalen, europédischen und internationalen Vorschriften, Codes und Il
Standards flr die Beférderung von Fahrgasten verstehen ]

17




5%
Lfd. Priifungselemente Kategorie g E
Nr. J I-Ii g E
g
19 Sicherheitstibungen gemaB der Sicherheitsrolle organisieren und Giberwachen, um ein Il
sicheres Verhalten in méglichen Gefahrensituationen zu gewéhrleisten ]
20 mit Fahrgasten in Notsituationen kommunizieren I ]
21 eine Analyse der Gefahren an Bord bezliglich der Beschrankung des Zugangs fiir Fahrgéste Il
festlegen und Uberwachen sowie ein wirksames Bordschutzsystem erstellen, um unbefugten
Zutritt zu verhindern ]
22 Berichte von Fahrgésten (d. h. Uber unvorhergesehene Ereignisse, Beleidigungen, Vanda- Il
lismus) analysieren, um angemessen zu reagieren ]
23 maogliche Schaden an elektrischen und elektronischen Geréten an Bord verhiten I ]
24 technische und interne Dokumentation auswerten Il ]
25 ein sicheres Verhalten der Besatzungsmitglieder in Bezug auf die Verwendung von Werk- Il
und Zusatzstoffen gewahrleisten ]
26 Arbeitsauftrage so festlegen, Uberwachen und kontrollieren, dass die Besatzungsmitglieder I
in der Lage sind, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eigenstandig durchzuflihren ]
27 Materialien und Werkzeug unter Berlicksichtigung des Gesundheits- und Umweltschutzes Il
kaufen und priifen ]
28 sicherstellen, dass Drahte und Seile den Angaben des Herstellers und ihrem Verwendungs- I
zweck entsprechend eingesetzt werden ]
29 die nationale, europdische und internationale Sozialgesetzgebung anwenden Il ]
30 ein striktes Alkohol- und Drogenverbot durchsetzen und bei VerstdBen angemessen Il
reagieren, Verantwortung Ubernehmen und die Folgen von Fehlverhalten aufzeigen ]
31 die Beschaffung und Zubereitung von Mahlzeiten an Bord organisieren Il ]
32 nationale und internationale Rechtsvorschriften anwenden und geeignete MaBnahmen flr Il
Gesundheitsschutz und Unfallverhiitung ergreifen ]
33 die Gultigkeit des Zeugnisses des Fahrzeugs und anderer fiir das Fahrzeug und dessen
Betrieb relevanter Dokumente kontrollieren und Gberwachen ]
34 die Sicherheitsvorschriften bei allen Arbeitsablaufen durch entsprechende SicherheitsmaB-
nahmen einhalten, um Unfélle zu vermeiden |:|
35 alle fir die Reinigung geschlossener Raume erforderlichen SicherheitsmaBnahmen vor dem I
Offnen, Betreten und Reinigen dieser Rdume durch andere Personen kontrollieren und tber-
wachen ]
36 Rettungsmittel und die korrekte Anwendung personlicher Schutzausristung kontrollieren I ]
37 Vorbereitungen fiir Rettungspléne fur verschiedene Arten von Notféllen einleiten Il ]
38 VorsichtsmaBnahmen gegen Umweltverschmutzung ergreifen und entsprechende Ausrus- I
tung verwenden L]
39 die Umweltschutzgesetze anwenden Il ]
40 Geréte und Materialien wirtschaftlich und umweltfreundlich einsetzen Il ]

18




Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden grindlich erklart worden sind und die er/sie — wo es sich um
Tatigkeiten handelt — aufgrund dieser Unterweisung geiibt hat, erhalten in den dafiir vorgesehenen kleinen Késtchen der ent-
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestatigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsachlich
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in:

AUSZUDIIAENAE I oo
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Inhalte des Prufungsbereichs ,,Durchfiihren von Reisen

Die folgenden Prifungselemente entsprechen den Elementen nach Anhang Il Abschnitt IV Anlage 2 der
Delegierten Richtlinie (EU) 2020/12 der Kommission vom 2. August 2019 zur Ergénzung der Richtlinie (EU)
2017/2397 des Européischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Standards fiir Befahigungen und
entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten, fur praktische Prifungen, fur die Zulassung von Simulatoren
und fiir die medizinische Tauglichkeit (ABI. L 6 vom 10.1.2020, S. 15).

5%
Lfd. Priif | t S E
Nr. riifungselemente g §
ag
1 2 3
1 das Fahrzeug situationsgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Verkehrsrechts flihren
und mandvrieren (in Abhéngigkeit von Strémungsgeschwindigkeit und -richtung, Prifung von Wasser- und
Abladetiefe, Flottwasser, Verkehrsdichte, Interaktion mit anderen Fahrzeugen usw.) ]
2 das An- bzw. Ablegen des Fahrzeugs auf BinnenwasserstraBen sachgerecht und entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben bzw. Sicherheitsvorschriften durchfiihren ]
3 bei Bedarf Navigationssysteme nachjustieren oder neu einstellen ]
4 den Navigationssystemen alle fiir die Fahrt relevanten Informationen entnehmen und diese fiir eine ange-
passte Fahrweise nutzen ]
5 die notwendigen Gerate im Fahrstand (Navigationssysteme wie Inland AIS, Inland ECDIS) in Betrieb
nehmen und einstellen ]
6 prifen, ob das Fahrzeug den Vorschriften entsprechend fir die Fahrt bereit ist und die Ladung und andere
Gegenstande den Vorschriften entsprechend sicher gestaut sind ]
7 sachgerecht auf (ggf. zu simulierende) Stérungen des Fahrbetriebs (z. B. Anstieg der Kiihlwassertempe-
ratur, Abfall des Maschinendldrucks, Ausfall der Hauptmaschine(n), Ausfall des Steuerruders, Funksto-
rungen/Ausfall des Funkgerats oder unklare Fahrtrichtung anderer Fahrzeuge) reagieren, liber das weitere
Vorgehen entscheiden und angemessene InstandhaltungsmaBnahmen veranlassen oder durchfiihren, um
einen sicheren Fahrbetrieb zu gewahrleisten
8 eine Fahrweise wéhlen, die es erlaubt, Unfallrisiken friihzeitig zu erkennen, und materialschonend ist; die
zur Verfigung stehenden Indikatoren regelmaBig kontrollieren ]
9 zielgerichtet kommunizieren, sowohl mit den Besatzungsmitgliedern (On-Board-Kommunikation) in Bezug
auf einzelne Mandéver und im Rahmen von Personalgespréachen (z. B. Unterweisungen) als auch mit
Personen, mit denen Absprachen getroffen werden miissen (unter Nutzung aller Funkverkehrsnetze) ]
10 wahrend der jeweiligen Tatigkeiten mit den betreffenden Personen (an Bord) und mit anderen Akteuren
(Revierzentrale, andere Fahrzeuge usw.) den Vorschriften entsprechend (Netze, WasserstraBen entlang der
Reiseroute) kommunizieren; Funk/Telefon nutzen ]
11 eine (ggf. zu simulierende) Notsituation (z. B. Gber Bord gegangene Person, Anlagenausfall, Brand an Bord,
Austritt von Gefahrstoffen, Leckagen) durch schnelle und umsichtige Durchfiihrung von Mandvern oder
MaBnahmen zur Rettung bzw. Schadensbegrenzung bewaltigen; die in Notfallen relevanten Personen und
zustandigen Behdrden benachrichtigen bzw. informieren
12 bei Stérungen mit den betreffenden Personen (an Bord) und mit anderen Akteuren (Nutzung von Funk,
Telefon) kommunizieren, um Probleme zu 16sen
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Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden grindlich erklart worden sind und die er/sie — wo es sich um
Tatigkeiten handelt — aufgrund dieser Unterweisung geiibt hat, erhalten in den dafiir vorgesehenen kleinen Késtchen der ent-
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestatigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsachlich
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

AUSDIIdEI/IN: e

AUSZUDIIAENAE I e

wbv Publikation
ein Geschaftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG

Gesamtherstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld
Telefon: 0521/91101-15 - Fax: 0521/91101-19

E-Mail: service@wbv.de
Website: wbv.de/berufenet

21


mailto:service@wbv.de
https://wbv.de/berufenet

	Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1)
	Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

	Anlage 2 (zu § 11 Absatz 1)
	Anlage 3 (zu § 12 Absatz 1)

	d25e827: Off
	d25e829: Off
	d25e831: Off
	d25e833: Off
	d25e835: Off
	d25e837: Off
	d25e839: Off
	d25e841: Off
	d25e843: Off
	d25e845: Off
	d25e848: Off
	d25e851: Off
	d25e853: Off
	d25e855: Off
	d25e857: Off
	d25e859: Off
	d25e869: Off
	d25e871: Off
	d25e873: Off
	d25e875: Off
	d25e877: Off
	d25e879: Off
	d25e881: Off
	d25e883: Off
	d25e886: Off
	d25e888: Off
	d25e912: Off
	d25e914: Off
	d25e916: Off
	d25e918: Off
	d25e920: Off
	d25e922: Off
	d25e924: Off
	d25e926: Off
	d25e928: Off
	d25e930: Off
	d25e932: Off
	d25e935: Off
	d25e937: Off
	d25e940: Off
	d25e942: Off
	d25e966: Off
	d25e968: Off
	d25e970: Off
	d25e972: Off
	d25e978: Off
	d25e980: Off
	d25e990: Off
	d25e992: Off
	d25e994: Off
	d25e996: Off
	d25e1020: Off
	d25e1022: Off
	d25e1024: Off
	d25e1026: Off
	d25e1028: Off
	d25e1030: Off
	d25e1032: Off
	d25e1034: Off
	d25e1036: Off
	d25e1038: Off
	d25e1040: Off
	d25e1043: Off
	d25e1045: Off
	d25e1047: Off
	d25e1049: Off
	d25e1051: Off
	d25e1053: Off
	d25e1055: Off
	d25e1057: Off
	d25e1082: Off
	d25e1084: Off
	d25e1086: Off
	d25e1088: Off
	d25e1090: Off
	d25e1118: Off
	d25e1120: Off
	d25e1122: Off
	d25e1124: Off
	d25e1126: Off
	d25e1128: Off
	d25e1130: Off
	d25e1132: Off
	d25e1134: Off
	d25e1136: Off
	d25e1138: Off
	d25e1141: Off
	d25e1143: Off
	d25e1145: Off
	d25e1147: Off
	d25e1149: Off
	d25e1151: Off
	d25e1153: Off
	d25e1155: Off
	d25e1182: Off
	d25e1184: Off
	d25e1198: Off
	d25e1200: Off
	d25e1202: Off
	d25e1204: Off
	d25e1206: Off
	d25e1208: Off
	d25e1210: Off
	d25e1212: Off
	d25e1214: Off
	d25e1238: Off
	d25e1240: Off
	d25e1242: Off
	d25e1244: Off
	d25e1246: Off
	d25e1256: Off
	d25e1258: Off
	d25e1260: Off
	d25e1262: Off
	d25e1264: Off
	d25e1266: Off
	d25e1268: Off
	d25e1270: Off
	d25e1272: Off
	d25e1274: Off
	d25e1299: Off
	d25e1301: Off
	d25e1303: Off
	d25e1305: Off
	d25e1307: Off
	d25e1309: Off
	d25e1311: Off
	d25e1339: Off
	d25e1341: Off
	d25e1343: Off
	d25e1345: Off
	d25e1347: Off
	d25e1349: Off
	d25e1351: Off
	d25e1361: Off
	d25e1363: Off
	d25e1365: Off
	d25e1367: Off
	d25e1369: Off
	d25e1397: Off
	d25e1399: Off
	d25e1401: Off
	d25e1403: Off
	d25e1405: Off
	d25e1407: Off
	d25e1409: Off
	d25e1440: Off
	d25e1442: Off
	d25e1444: Off
	d25e1446: Off
	d25e1448: Off
	d25e1450: Off
	d25e1452: Off
	d25e1462: Off
	d25e1464: Off
	d25e1466: Off
	d25e1468: Off
	d25e1470: Off
	d25e1472: Off
	d25e1474: Off
	d25e1476: Off
	d25e1546: Off
	d25e1548: Off
	d25e1550: Off
	d25e1552: Off
	d25e1554: Off
	d25e1556: Off
	d25e1558: Off
	d25e1560: Off
	d25e1562: Off
	d25e1588: Off
	d25e1590: Off
	d25e1592: Off
	d25e1594: Off
	d25e1596: Off
	d25e1598: Off
	d25e1600: Off
	d25e1619: Off
	d25e1621: Off
	d25e1623: Off
	d25e1625: Off
	d25e1627: Off
	d25e1629: Off
	d25e1648: Off
	d25e1650: Off
	d25e1652: Off
	d25e1654: Off
	d25e1656: Off
	d25e1658: Off
	d25e1660: Off
	d25e1662: Off
	d25e1703: Off
	d25e1705: Off
	d25e1707: Off
	d25e1709: Off
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	d25e1778: Off
	d25e1789: Off
	d25e1800: Off
	d25e1811: Off
	d25e1822: Off
	d25e1833: Off
	d25e1844: Off
	d25e1855: Off
	d25e1866: Off
	d25e1877: Off
	d25e1888: Off
	d25e1900: Off
	d25e1911: Off
	d25e1922: Off
	d25e1933: Off
	d25e1944: Off
	d25e1955: Off
	d25e1966: Off
	d25e1977: Off
	d25e1988: Off
	d25e1999: Off
	d25e2010: Off
	d25e2024: Off
	d25e2035: Off
	d25e2046: Off
	d25e2057: Off
	d25e2068: Off
	d25e2079: Off
	d25e2090: Off
	d25e2101: Off
	d25e2112: Off
	d25e2123: Off
	d25e2134: Off
	d25e2146: Off
	d25e2157: Off
	d25e2168: Off
	d25e2179: Off
	d25e2190: Off
	d25e2201: Off
	d25e2212: Off
	d25e2272: Off
	d25e2280: Off
	d25e2288: Off
	d25e2296: Off
	d25e2304: Off
	d25e2312: Off
	d25e2320: Off
	d25e2330: Off
	d25e2338: Off
	d25e2348: Off
	d25e2356: Off
	d25e2367: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


